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Änderung des Flächenwidmungsplanes  
Kosteninformation - Verrechnung im Rahmen der Ortsp lanertätigkeit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

bei Einzeländerungen des Flächenwidmungsplanes sind von uns nachfolgende Leistungen zu 
erbringen: 
 
• Lokalaugenschein 
• Schriftliche Stellungnahme zur Bewertung der Umwidmung  
• Digitale Plananfertigung 
• Lieferung des Änderungsplanes in mind. 7-facher Ausfertigung für das 

Stellungnahmeverfahren beim Amt der O.ö. Landesregierung 
 
Für diese Leistungen ist etwa von folgenden Kosten  auszugehen: 
 
8 Arbeitsstunden à € 68 € 544,-- 
Plotkostenpauschale € 40,-- 
Fahrtkostenpauschale € 16,-- 
Betrag netto € 600,-- 
zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer € 120,-- 
 
Gesamtkosten inkl. Mwst. € 720,--  
 
 

Wir möchten darauf hinweisen, dass in Einzelfällen (z.B. bei Neuwidmung von 
Betriebsbaugebieten....), bei besonders schwierigen Sachfragen oder z.B. bei der Erfordernis von 
Anrainerinformationen zusätzlicher Stundenaufwand erforderlich ist. In diesen Fällen ist mit mehr 
als den angegebenen acht Arbeitsstunden zu rechnen. 
Nicht beinhaltet ist in oben beschriebener Leistung die allfällig notwendige Änderung des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes. 
Die Kosten für die o.a. Leistungen fallen unabhängig von der Genehmigung der Einzeländerung 
durch das Amt der O.ö. Landesregierung an.  
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